
Musterformulierung: Ausdrückliche Regelung des Wettbewerbsverbots


Wettbewerbsverbot


1. 	Die Bestimmungen der §§ 60, 61 HGB finden Anwendung. 
2.	Der Mitarbeiter darf kein Handelsgewerbe im Geschäftszweig des Arbeitgebers betreiben. In diesem Rahmen ist auch das Geschäftemachen, sei es auf eigene oder fremde Rechnung, untersagt.
3. 	Die mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an Konkurrenzunternehmen, die über eine bloße Finanzbeteiligung hinausgeht, ist unzulässig. 
4. 	Spricht der Arbeitgeber eine außerordentliche Kündigung aus und wendet sich der Mitar-beiter hiergegen durch Erhebung einer Kündigungsschutzklage, so besteht das Konkurrenz-verbot bis zur gerichtlichen Klärung der Wirksamkeit der Kündigung fort. 
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